
 

An alle Studierenden - An alle Studierenden - An alle Studierenden - An alle Studierenden 

 

Änderung der Studienordnung zum Studienjahr 2007/08 

Diese Änderung ist verpflichtend für alle, die im Studienjahr 2007/08 ihr Studium 
beginnen.  

Den anderen Studierenden der Mittelkurse (das gilt auch für ehemalige Quereinsteiger) 
wird die Neuregelung empfohlen. 

Witten, 27.08.2007 

Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme am Abschlusskurs 

Obligatorisch und damit Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme am Abschlusskurs ist 
spätestens vor Antritt des Abschlusskurses (Antritt des Langzeitpraktikums) die Vorbereitung und 
Durchführung einer Hauptunterrichts-Epoche. Während der Vorbereitung und in der Durchführung 
der Epoche müssen sich die Studierenden Begleitung aus der Dozentenschaft des Instituts suchen 
und können Hilfe erbitten. Die Epoche muss nicht unbedingt innerhalb der üblichen Praktikumszeit 
des Instituts stattfinden. Falls sie zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet, sind die Studierenden 
allerdings für die individuelle Studienorganisation selbst verantwortlich. 

Ziel: Nicht Prüfung, sondern Lernweg-Begleitung 

Die Durchführung einer Epoche in diesem Rahmen soll grundsätzlich keinen Prüfungscharakter 
haben. Ziel ist vielmehr, erste Erfahrungen zu sammeln vor allem 

a. in der sachbezogen-inhaltlichen Vorbereitung einer Epoche, 

b. in der Formulierung der durch diese Epoche angestrebten Ziele, 

c. in der angemessenen Strukturierung einer Epoche unter inhaltlichen und didaktischen 
Gesichtspunkten, 

d. in der methodischen Gestaltung des einzelnen Unterrichts, 

e. in der Gestaltung der Bezüge aufeinander folgender Unterrichte, 

f. bzgl. der Dynamik eines konkreten Epochenverlaufs-Prozesses, 

g. in der Reflexion der Unterrichtserfahrungen im Gespräch mit dem Mentor der Schule und 
dem zuständigen Vertreter des Institutskollegiums. 

Nach Abschluss der Epoche beurteilen der Mentor der Schule und der Betreuer aus der 
Dozentenschaft des Instituts in jeweils einem Gutachten den gesamten Prozess. Falls Defizite 
festgestellt oder Empfehlungen ausgesprochen wurden, sollen sie ebenfalls in diesen Gutachten 
festgehalten werden.  

Anrechenbarkeit einer oben beschriebenen Hauptunterrichtsepoche, wenn sie zusätzlich 
zum 1. Mittelkurspraktikum durchgeführt wurde: 

Studiennachweis 

Wenn eine auf diese Weise vorbereitete und durchgeführte Epoche inhaltlich einer Kursveran-
staltung des Hauses zugeordnet werden kann, wird sie alternativ zum Besuch einer solchen 
Veranstaltung in der Größenordnung von 3,3 SWS (entsprechend einer vierwöchigen Epoche) 
anerkannt. Über die Anerkennung entscheidet i.d.R. die/der begleitende Dozent/in. 

Qualifizierter Studiennachweis  

Im Zusammenhang mit der inhaltlichen Vorbereitung dieser Epoche soll ein Qualifizierter 
Studiennachweis erworben werden.                                                                                         b. w. 



 

Institut für Waldorf-Pädagogik 

Ergänzungsblatt zur Studienordnung für den Studiengang Klassenlehrer / Klassenlehrerin 
an den Freien Waldorfschulen / Rudolf-Steiner-Schulen in der Fassung vom 01.08.2003 

(Die Änderungen sind kursiv  gedruckt) 

Folgende Änderungen gelten für alle Studierende, die zum Studienjahr 07/08 ihr Studium 
beginnen oder dieser Regelung schriftlich freiwillig beitreten. 

 

Abschnitt V  

Schulpraktische Studien 

§ 17 Dauer der Schulpraktischen Studien 

Die Schulpraktischen Studien werden als Blockpraktika durchgeführt: 

Erstes Studienjahr:  fünf Wochen (Kernkursprogramm) 

Zweites Studienjahr: fünf Wochen (Kernkursprogramm)  

Drittes Studienjahr: fünf Wochen (Kernkursprogramm, falls noch keine eigenständige 
Epoche durchgeführt wurde, s. 22.2)  

Viertes Studienjahr: ca.  drei Monate (Kernkursprogramm) 

 

Abschnitt VII 

Abschluss des Studiums 

§ 22.2 Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung ist die Vorlage der qualifizierten 
Studiennachweise des Grundstudiums und von neun qualifizierten Studiennachweisen des 
Hauptstudiums. Davon ist ein qualifizierter Studiennachweis in Form einer schriftlichen Hausarbeit 
verpflichtend. 

Außerdem muss nachgewiesen werden, dass im Rahmen eines vorangegangenen Praktikums eine 
Hauptunterrichtsepoche vorbereitet und durchgeführt wurde. 

 

 


